
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

nachträglich erhalten Sie zu meiner Einladung die Beschlussvorlage sowie ein 
Schreiben zu TOP 1.2 und mit der Bitte um Aufnahme in die Tagesordnung unter 1.6 
einen Bürgerantrag und unter 2.2 eine Anfrage:  

TOP Beratungsgegenstand Anlagen 
1.2 Parksituation im Bereich des Bahnhofs / Änderung der 

Parkraumgebührenordnung auf Parkplätzen im Stadtgebiet 
- Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 28.03.2009, Eingang am 
30.03.2009 
- Antrag der FDP-Fraktion vom 25.04.2009, Eingang am 13.05.2009 
- Schreiben der Werbegemeinschaft Hennef vom 19.05.2009, Eingang 
am 20.05.2009 
- Schreiben der Werbegemeinschaft Hennef vom 19.05.2009, Eingang 
am 20.05.2009 
 

2 

1.6 Übernahme des Eigenanteils für Lernmittel durch die Stadt Hennef;  
Bürgerantrag der Partei "Die Linke" Ortsverband Hennef vom 
07.05.2009, Eingang am 15.05.2009 
 

5 A 

2.2 Offene Ganztagsgrundschulen;  
Anfrage der CDU - Fraktion vom 18.05.2009 
 

6 A 

Die aktualisierte Tagesordnung ist beigefügt. 
 
Hennef, 20.05.2009 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
Gremium 

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 
 
Wochentag Datum Uhrzeit 

Montag 25.05.2009 17:00 
 
Sitzungsort 

Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef 



 
Tagesordnung 
TOP Beratungsgegenstand Anlagen 
 Öffentliche Sitzung  

1 Beschlussvorlagen  

1.1 Ernennung von Herrn Stadtbrandinspektor Lutz Duckwitz und Herrn 
Stadtbrandinspektor Uwe Faber zu den stellvertretenden Leitern der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennef (Sieg) unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis als Ehrenbeamte auf Zeit 
 

1 

1.2 Parksituation im Bereich des Bahnhofs / Änderung der 
Parkraumgebührenordnung auf Parkplätzen im Stadtgebiet 
- Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 28.03.2009, Eingang am 
30.03.2009 
- Antrag der FDP-Fraktion vom 25.04.2009, Eingang am 13.05.2009 
- Schreiben der Werbegemeinschaft Hennef vom 19.05.2009, Eingang 
am 20.05.2009 
- Schreiben der Werbegemeinschaft Hennef vom 19.05.2009, Eingang 
am 20.05.2009 
 

2 

1.3 Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 01.04.2009 zum 
Konjunkturpaket II; Förderbereiche gem. § 3 I Nr. 2 ZuInvG, 
Infrastruktur, Informationstechnologie und Breitbandversorgung 
 

3 

1.4 Bürgerantrag von Frau Mersch vom 27.04.2009 
 

4 

1.5 Bürgerantrag des Vereins Schule für alle e. V. vom 11.05.2009 
 

5 

1.6 Übernahme des Eigenanteils für Lernmittel durch die Stadt Hennef;  
Bürgerantrag der Partei "Die Linke" Ortsverband Hennef vom 
07.05.2009, Eingang am 15.05.2009 
 

5 A 

2 Anfragen  

2.1 Straßenmarkierung Bröl "Alter Weg" / "Dorfplatz" 
Anfrage der Fraktion "Die Unabhängigen", Herr Meinerzhagen, vom 
23.04.2009 
 

6 

2.2 Offene Ganztagsgrundschulen;  
Anfrage der CDU - Fraktion vom 18.05.2009 
 

6 A 

3 Mitteilungen  

3.1 Anfrage der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 20.04.2009 zu 
Steuereinnahmen 
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 Nicht öffentliche Sitzung  

4 Beschlussvorlagen  

5 Anfragen  

6 Mitteilungen  

 
 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1456 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.05.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

25.05.2009 öffentlich 

Rat 08.06.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Ernennung von Herrn Stadtbrandinspektor Lutz Duckwitz und Herrn Stadtbrandinspektor 
Uwe Faber zu den stellvertretenden Leitern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennef 
(Sieg) unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamte auf Zeit 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt, der Stadtrat möge beschließen: 
 
Gemäß § 11 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung in der derzeit gültigen 
Fassung werden Herr Stadtbrandinspektor Lutz Duckwitz und Herr Stadtbrandinspektor Uwe 
Faber erneut als stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennef (Sieg) – mit 
Wirkung vom 24. Juli 2009 unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamte auf Zeit 
für die Dauer von 6 Jahren – bestellt. 
 
Begründung 

 
Gemäß § 11 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung – in der derzeit gültigen 
Fassung – werden der Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr sowie bis zu zwei Stellvertreter auf 
Vorschlag des Kreisbrandmeisters für die Dauer von sechs Jahren bestellt und zu 
Ehrenbeamten auf Zeit ernannt. Vor der Ernennung ist die aktive Wehr durch den 
Kreisbrandmeister anzuhören. Nach Ablauf der Amtszeit ist eine erneute Ernennung zulässig.  
 
Die Zuständigkeit liegt beim Rat der Stadt Hennef. 
 
Die sechsjährige Amtszeit der derzeitigen stellvertretenden Leiter der Feuerwehr endet 
entsprechend der gesetzlichen Regelungen am 23. Juli 2009. 
 
Im Rahmen der durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister am 20. März 2009 
durchgeführten Anhörung der aktiven Wehr wurde vorgeschlagen, Herrn Stadtbrandinspektor 
Lutz Duckwitz sowie Herrn Stadtbrandinspektor Uwe Faber erneut als stellvertretende Leiter der 



Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennef (Sieg) zu bestellen. 
 
Mit Verfügung vom 23. März 2009 schlug der stellvertretende Kreisbrandmeister vor, die 
bisherigen Amtsinhaber – Herrn Lutz Duckwitz und Herrn Uwe Faber – als stellvertretende 
Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennef (Sieg) zu bestellen. 
 
 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 05.05.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1444 Anlage Nr.: ______

Datum: 18.05.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

25.05.2009 öffentlich 

Rat 08.06.2009 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Parksituation im Bereich des Bahnhofs / Änderung der Parkraumgebührenordnung auf 
Parkplätzen im Stadtgebiet 
- Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 28.03.2009, Eingang am 30.03.2009 
- Antrag der FDP-Fraktion vom 25.04.2009, Eingang am 13.05.2009 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
1. Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 
2. Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef 

(Sieg), die Änderung der Parkraumgebührenordnung auf Parkplätzen im Stadtgebiet in 
der vorgelegten Form zu beschließen. 

 
 
Begründung 

 
Das kostenfreie Parkplatzangebot  im P+R-Parkhaus hat zu einer entsprechend hohen 
Nachfrage geführt mit der Folge, dass das zur Verfügung stehende Kontingent an diesen 
Parkplätzen schnell ausgeschöpft ist. Die Stadt ist jedoch nicht verpflichtet, anderweitig 
weiteren kostenfreien Parkraum anzubieten. Vielmehr sind ebenso die Interessen anderer 
Parkraumsuchender zu berücksichtigen. 
  
Nicht zuletzt sollen Besucher der Innenstadt zeitlich begrenzte kostenfreie Parkmöglichkeiten in 
Zentrumsnähe finden. Darüber hinaus entstehen im Bereich Hennef-Mitte Gebäudenutzungen, 
die entsprechende  Wechselparkplätze benötigen. Ferner sind auch für Anwohner 
Kurzzeitstellplätze für Be- und Entladevorgänge notwendig.  
 
Neben den Angeboten für Park + Ride – Nutzer wurde daher für die sonstigen im Bereich der 
Mittelstraße, Humperdinckstraße und Clara-Schumann-Straße zur Verfügung stehenden 
öffentlichen Parkplätze eine Parkscheibenregelung (max. 2 Stunden) angeordnet. 



 
Die Halteverbote in den angrenzenden Straßen wurden eingerichtet, da die dortigen 
Grundstücke bebaut werden und ggf. kurzfristig für öffentlichen Parkraum nicht mehr verfügbar 
sind. Die Halteverbote und die Parkscheibenregelung sind eindeutig ausgeschildert und 
beinhalten aus den o. a. Gründen keine Ausnahmen zugunsten der P+R-Nutzer.  
 
Die ausgehändigten P+R-Ausweise dienen ausschließlich als Nachweis, dass Inhaber eines 
Dauerfahrausweises für den öffentlichen Nahverkehr grundsätzlich berechtigt sind, ihr Fahrzeug 
in dem P+R-Parkhaus abzustellen. Dies ermöglicht bei Kontrollen eine entsprechende Prüfung, 
ob das Parkhaus durch Nichtberechtigte benutzt wird.  
 
Der P+R-Ausweis beinhaltet hingegen keinen Anspruch darauf, tatsächlich einen freien Platz in 
dem Parkhaus zu finden oder in den mit Parkscheibenregelung bzw. Halteverboten 
beschilderten Zonen kostenfrei parken zu können. Bei der Aushändigung der P+R-Ausweise 
wurde und wird jeder Empfänger darüber ausführlich informiert.  
 
Derzeit bietet die Stadt diverse Mietangebote für feste Stellplätze in den Parkhäusern in der 
Bahnhofstraße und Humperdinckstraße und auch auf dem „Ersfeldgelände“.  
 
Wie in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vom 02.04.2009 angekündigt, hat die 
Stadtverwaltung aufgrund der starken Nachfrage der Park+Ride–Nutzung, einen 
Einplanungsantrag bei dem zuständigen Zuwendungsgeber für eine Erweiterung des 
Parkhauses Humperdinckstraße ab 2010 um 300 zusätzliche Stellplätze gestellt.  
 
Die Stadt hat inzwischen von der Deutschen Bahn AG das Eigentum an der so genannten 
„Ladestraße“ übernommen. Mit Ablauf der bisher im Auftrag der Deutschen Bahn AG privat 
durchgeführten Parkraumbewirtschaftung hat die Verwaltung seit dem 01.04.2009 die nunmehr 
öffentliche Bewirtschaftung der Straße übernommen. 
 
Künftig sollen im Bereich der „Ladestraße“ sowie auf dem städtischen Grundstück 
„Ersfeldgelände“ in der Mittelstraße gebührenpflichtige Langzeitparkplätze angeboten werden. 
Auf diesen Parkplätzen können dann an den Parkscheinautomaten Tages- oder 
Mehrtagesparkscheine (bis zu 6 Werktagen) gelöst werden.  
 
Auch im Parkhaus Bahnhofstraße wird der bisher gültige Tagestarif erweitert, so dass dort an 
den Automaten auch Mehrtagesparkscheine zu lösen sind. Auf den Stellplätzen „Ladestraße“, 
„Ersfeldgelände“ und im Parkhaus Bahnhofstraße werden keine Kurzzeitparktarife (15 – 30 min) 
angeboten, da sich das Parkraumangebot dort an Langzeitparker richtet. 
 
Die Parkraumgebührenordnung muss aufgrund der o. a. Änderungen entsprechend angepasst 
werden. Die Grundtarifstruktur der Parkraumgebühren bleibt im Wesentlichen bestehen. Die 
Einrichtung von Parkzonen ist notwendig, um die Parkflächen mit Tages- und 
Mehrtagesparkscheinangebot gegenüber den anderen Parkplätzen eindeutig abzugrenzen, weil 
die unterschiedlichen Tarife nur in den jeweiligen Zonen gelten. 
 
Hennef (Sieg), den 18.05.2009 
 
 
 
Klaus Pipke 
 
Anlagen -2- 

- Verordnung über die Erhebung von Gebühren für Parkscheinautomaten auf Parkplätzen im Gebiet der 
Stadt Hennef (Sieg) (Parkgebührenordnung) 2009 

- Vergleich Änderung Parkraumgebührenordnung 2007 / 2009 
 







alte Regelung 
 

§ 2 
 
Die Gebührenpflicht besteht:  
• montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr   
• samstags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
 
auf folgenden mit entsprechenden Verkehrszeichen gekennzeichneten Parkplätzen 
der Stadt Hennef (Sieg): 
• Bahnhofstraße (zwischen Frankfurter Straße und Lindenstraße) 
• Dickstraße (zwischen Frankfurter Straße und Uferstraße) 
• Frankfurter Straße (zwischen Bahnübergang Frankfurter Straße und 

Beethovenstraße) 
• Kaiserstraße (zwischen Frankfurter Straße und Deichstraße) 
• Lindenstraße (zwischen Frankfurter Straße und Mozartstraße, Parkplatz 

Lindenstraße)  
• Rainer-C.-Horstmann-Weg (zwischen Frankfurter Straße und Siegufer) 
• Friedrich-Ebert-Platz 
• Heiligenstädter Platz 
• Rathausplatz 
• Rathaustiefgarage  
• im Parkhaus Bahnhofstraße 

neue Regelung* 
 

§ 2 
 

Die Gebührenpflicht besteht:  
• montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr   
• samstags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
 
auf folgenden mit entsprechenden Verkehrszeichen gekennzeichneten Parkplätzen 
der Stadt Hennef (Sieg): 
1) Bahnhofstraße (zwischen Frankfurter Straße und Lindenstraße) 
2) Dickstraße (zwischen Frankfurter Straße und Uferstraße) 
3) Frankfurter Straße (zwischen Bahnübergang Frankfurter Straße und 

Beethovenstraße) 
4) Kaiserstraße (zwischen Frankfurter Straße und Deichstraße) 
5) Lindenstraße (zwischen Frankfurter Straße und Mozartstraße, Parkplatz 

Lindenstraße)  
6) Rainer-C.-Horstmann-Weg (zwischen Frankfurter Straße und Siegufer) 
7) Friedrich-Ebert-Platz 
8) Heiligenstädter Platz 
9) Rathausplatz 
10) Rathaustiefgarage  
11) im Parkhaus Bahnhofstraße 
12) „Ladestraße“ 
13) Mittelstraße (Parkplatz „Ersfeldgelände“) 
 
* Änderung in Fettdruck dargestellt



alte Regelung 
 

§ 3 
 
Die zu zahlenden Gebühren werden wie folgt festgesetzt: 
Parkzeit bis 15 Minuten € 0,10 
Parkzeit bis 30 Minuten € 0,20 
Parkzeit bis 60 Minuten € 0,50 
Parkzeit bis 120 Minuten € 1,-- 
Höchstparkdauer 3 Stunden € 1,50 
 
Auf den Parkplätzen des Parkhauses Bahnhofstr.:
Parkzeit 60 Minuten € 0,50 
Parkzeit 120 Minuten € 1,--  
Höchstparkdauer ganztägig € 2.50 
 
 
 
 

neue Regelung* 
 

§ 3 
 

Die zu zahlenden Gebühren werden wie folgt festgesetzt: 
 
Tarifzone 1 (Parkplätze 1-10):    
Parkzeit bis 15 Minuten € 0,10   
Parkzeit bis 30 Minuten € 0,20   
Parkzeit bis 60 Minuten € 0,50   
Parkzeit bis 120 Minuten € 1,--   
Parkzeit max. 180 Minuten € 1,50 
 
Tarifzone 2 (Parkplatz 11 Parkhaus Bahnhofstraße):
Parkzeit bis 60 Minuten € 0,50 
Parkzeit bis 120 Minuten € 1,-- 
Parkzeit bis 180 Minuten € 1,50 
Parkzeit bis 24 Stunden € 2,50 (max. 6 Tage) 
 
Tarifzone 3 (Parkplatz 12 Ladestraße):   
Parkzeit bis 15 Minuten € 0,10   
Parkzeit bis 30 Minuten € 0,20   
Parkzeit bis 60 Minuten € 0,50   
Parkzeit bis 120 Minuten € 1,--   
Parkzeit bis 180 Minuten € 1,50   
Parkzeit bis 24 Stunden € 2,50 (max. 6 Tage) 
 
Tarifzone 4 (Ersfeldgelände):  
Parkzeit bis 60 Minuten € 0,50  
Parkzeit bis 120 Minuten € 1,--  
Parkzeit bis 180 Minuten € 1,50 
Parkzeit bis 24 Stunden € 2,50 (max. 6 Tage) 
 
* Änderung in Fettdruck dargestellt 
 



Verordnung über die Erhebung von Gebühren für Parkscheinautomaten auf Parkplätzen im Gebiet der 
Stadt Hennef (Sieg) (Parkgebührenordnung) vom  
 
Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 19.12.1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Februar 2009 (BGBl. I S. 150) 
und des § 1 der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen über die Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen 
nach § 6 Abs. 6 u. 7 des Straßenverkehrsgesetzes (GV NW 1981 S. 48) vom 04.02.1981, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 10.09.1991 (GV NW 1991 S.365), in Verbindung mit § 38 Buchstabe b) des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.05.1980 (GV NW S. 528/SGV NW 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.1994 (GV NW S. 1115), hat der Rat 
der Stadt Hennef (Sieg) in seiner Sitzung am 08.06.2009 folgende Neufassung der Parkgebührenordnung beschlossen. 
 

§ 1 
 
Soweit das  Parken auf  öffentlichen Wegen und Plätzen nur während des Laufs  eines Parkscheinautomaten  zur 
Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden Gebühren erhoben.  
 

§ 2 
 
Die Gebührenpflicht besteht:  
• montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr   
• samstags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
 
auf folgenden mit entsprechenden Verkehrszeichen gekennzeichneten Parkplätzen der Stadt Hennef (Sieg): 
1) Bahnhofstraße (zwischen Frankfurter Straße und Lindenstraße) 
2) Dickstraße (zwischen Frankfurter Straße und Uferstraße) 
3) Frankfurter Straße (zwischen Bahnübergang Frankfurter Straße und Beethovenstraße) 
4) Kaiserstraße (zwischen Frankfurter Straße und Deichstraße) 
5) Lindenstraße (zwischen Frankfurter Straße und Mozartstraße, Parkplatz Lindenstraße)  
6) Rainer-C.-Horstmann-Weg (zwischen Frankfurter Straße und Siegufer) 
7) Friedrich-Ebert-Platz 
8) Heiligenstädter Platz 
9) Rathausplatz 
10) Rathaustiefgarage  
11) im Parkhaus Bahnhofstraße 
12) „Ladestraße“ 
13) Mittelstraße (Parkplatz „Ersfeldgelände“) 
 

§ 3 
 
Die zu zahlenden Gebühren werden wie folgt festgesetzt: 
 
Tarifzone 1 (Parkplätze 1-10):   Tarifzone 2 (Parkplatz 11 Parkhaus Bahnhofstraße): 
Parkzeit bis 15 Minuten € 0,10  - 
Parkzeit bis 30 Minuten € 0,20  - 
Parkzeit bis 60 Minuten € 0,50  Parkzeit bis 60 Minuten  € 0,50 
Parkzeit bis 120 Minuten € 1,--  Parkzeit bis 120 Minuten € 1,-- 
Parkzeit max. 180 Minuten € 1,50 Parkzeit bis 180 Minuten € 1,50 
-  Parkzeit bis 24 Stunden € 2,50 (max. 6 Tage) 
   
Tarifzone 3 (Parkplatz 12 Ladestraße):  Tarifzone 4 (Ersfeldgelände): 
Parkzeit bis 15 Minuten € 0,10  - 
Parkzeit bis 30 Minuten € 0,20 - 
Parkzeit bis 60 Minuten € 0,50 Parkzeit bis 60 Minuten  € 0,50  
Parkzeit bis 120 Minuten € 1,-- Parkzeit bis 120 Minuten € 1,--  
Parkzeit bis 180 Minuten € 1,50  Parkzeit bis 180 Minuten € 1,50 
Parkzeit bis 24 Stunden € 2,50 (max. 6 Tage) Parkzeit bis 24 Stunden € 2,50 (max. 6 Tage) 
 
 



§ 4 
 
Der Parkschein wird gegen Entrichtung der Parkgebühr an den hierfür aufgestellten Parkscheinautomaten 
ausgegeben. Mischtarife (z.B. € 0,40, € 1,20 o. ä.) sind nicht zulässig, evtl. zuviel gezahlte Beträge werden nicht 
erstattet.  
 

 § 5  
 
Die  Gebührenordnung tritt  nach  öffentlicher  Bekanntmachung  in Kraft. 
 
  
Hennef (Sieg), den  
 
Stadt Hennef (Sieg)  
Der Bürgermeister als  
örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
 
Klaus Pipke 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1466 Anlage Nr.: ______

Datum: 13.05.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

25.05.2009 öffentlich 

 
 
Tagesordnung 

 
Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 01.04.2009 zum Konjunkturpaket II; 
Förderbereiche gem. § 3 I Nr. 2 ZuInvG, Infrastruktur, Informationstechnologie und 
Breitbandversorgung 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Begründung 

 
In der Zwischenzeit hat die Deutsche Telekom AG der Stadt ein weit reichendes 
Kooperationsangebot unterbreitet. Demnach sollen insgesamt 23 Ortsteile der Stadt Hennef mit 
DSL erschlossen oder aber deren Versorgung wesentlich verbessert werden. Der Anteil der von 
der Stadt aufzubringenden Leistungen verringert sich, entgegen den ursprünglich 
vorgenommenen Schätzungen für den Fall von weit gehend in Eigenleistung durchzuführenden 
Tiefbauarbeiten oder der selbständigen Errichtung von Leerrohrtrassen, erheblich. Es werden 
voraussichtlich lediglich in einem oder zwei Ortsteilen Wegebauarbeiten anfallen. Die dafür 
notwendigen Kosten werden derzeit ermittelt. 
 
Für weitere bisher schwach versorgte Ortsteile läuft derzeit ebenfalls eine Untersuchung der 
Telekom über die Möglichkeiten und die voraussichtlichen Kosten eines Breitbandausbaus 
mittels LWL-Technologie. 
 
Diese Ergebnisse sollen zunächst abgewartet werden, bevor über die Notwendigkeit 
entschieden werden soll, die Zweckbestimmung der Mittel zur Verbesserung der Breitband 
Versorgung um die Richtfunk-Technologie zu ergänzen.  
 
Hennef (Sieg), den 13.05.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 



















 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1461 Anlage Nr.: ______

Datum: 09.05.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Bürgerantrag von Frau Mersch vom 27.04.2009 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Behandlung des Bürgerantrages von Frau Mersch wird zuständigkeitshalber in den 
Bauausschuss verwiesen. 
 
 
Begründung 

 
Es liegt ein Bürgerantrag von Frau Mersch vor. In diesem wird das Aufstellen von 
Buswartehäuschen an den Busbuchten vor der Allner Brücke an der B 478 beantragt. Laut 
Antragstellerin sind dort Erwachsene wie auch viele Schulkinder schutzlos dem Wetter 
ausgesetzt. 
 
Auf Grund der fachlichen Zuständigkeit des Bauausschusses soll eine Beratung dort erfolgen. 
 
 
Hennef (Sieg), den 09.05.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 





 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1467 Anlage Nr.: ______

Datum: 13.05.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Bürgerantrag des Vereins Schule für alle e. V. vom 11.05.2009 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Behandlung des Bürgerantrages des Vereins Schule für alle e.V. wird zuständigkeitshalber 
in den Jugendhilfeausschuss verwiesen. 
 
 
Begründung 

 
Es liegt ein Bürgerantrag vom Verein Schule für alle e. V. vor. In diesem wird die Einrichtung 
eines Arbeitskreises für Integrative Bildung in Hennef beantragt. Der Verein möchte die 
Umsetzung der bestehenden Rechte von Menschen mit Behinderungen auf dem Gebiet des 
gemeinsamen Lebens und Lernens von Kindern mit und ohne Behinderungen beschleunigen. 
 
Auf Grund der fachlichen Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses soll eine Beratung dort 
erfolgen. 
 
 
Hennef (Sieg), den 13.05.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 











 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2009/1469 Anlage Nr.: ______

Datum: 15.05.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Übernahme des Eigenanteils für Lernmittel durch die Stadt Hennef;  
Bürgerantrag der Partei "Die Linke" Ortsverband Hennef vom 07.05.2009, eingegangen am 
15.05.2009. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Behandlung des Bürgerantrages vom 07.05.2009 wird zuständigkeitshalber in den 
Ausschuss für Schule, Kultur- und Städtepartnerschaften verwiesen. 
 
 
Begründung 

 
Es liegt ein Bürgerantrag des Ortsvereins Hennef der Partei „Die Linke“ zur Situation der 
Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und dem Asylbewerberleistungsgesetz vor. Der 
Bürgerantrag zielt auf die Übernahme des Eigenanteils für die Lernmittel durch die Stadt 
Hennef bei allen Schülerinnen und Schüler, die Leistungen nach dem SGB II oder dem 
Asylbewerberleistungsgesetz beziehen oder wenn pro Haushalt weniger als 1.280 € 
Nettoverdienst verfügbar ist.  
 
Auf Grund der fachlichen Zuständigkeit des Ausschusses für Schule, Kultur- und 
Städtepartnerschaften soll eine Beratung dort erfolgen.  
 
 
Hennef (Sieg), den 15.05.2009 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 





 
 

Anfrage 

 
Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2009/0141 Anlage Nr.: ______

Datum: 28.04.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

25.05.2009 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Straßenmarkierung Bröl "Alter Weg" / "Dorfplatz" 
Anfrage der Fraktion "Die Unabhängigen", Herr Meinerzhagen, vom 23.04.2009 
 
 
Anfragentext 

 
Im Einmündungsbereich „Alter Weg“ / „Dorfplatz“ gelten gesetzliche Halteverbote nach § 12 
Straßenverkehrsordnung, z. B. fünf Meter vor bzw. hinter Einmündungen, an engen Stellen, 
über Schachtdeckeln usw.  
 
Dennoch wurde dort oft verbotswidrig geparkt mit der Folge, dass seit einigen Jahren 
Beschwerden von Anwohnern dort vorlagen. Auch seitens der RSVG wurden Beschwerden 
vorgetragen, da der Schulbus bei der Durchfahrt behindert wurde. 
 
Um die Halte- bzw. Parkverbotssituation für alle Verkehrsteilnehmer eindeutig erkennbar 
darzustellen, wurde nunmehr eine Markierung mit einer Sperrfläche und 
Fahrbahnmittenbegrenzung aufgebracht. Ein Parken im Bereich dieser Markierung ist nicht 
zulässig.  
 
Hennef (Sieg), den  
 
 
 
Klaus Pipke 
 







 
 

Mitteilung 

 
Amt: Finanzsteuerung TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2009/0350 Anlage Nr.: ______

Datum: 07.05.2009  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

25.05.2009 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Anfrage der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 20.04.2009 zu Steuereinnahmen 
 
Mitteilungstext 

 
Der Verwaltung liegen aktuell noch keine belastbaren Informationen aus der Regionalisierung 
der Mai-Steuerschätzung vor, so dass die Informationen aus dem 1. Quartalsbericht 2009, der 
allen Ratsmitgliedern zuging, derzeit nicht in Frage zu stellen sind. 
 
Infolge der Umstellung auf die doppelte Buchführung und der erforderlichen 
Eröffnungsbilanzprüfungen, steht der auf diesen Datengrundlagen aufbauende 
Jahresabschluss 2008 noch nicht fest.  
Es ist zurzeit davon auszugehen, dass die Höhe des Jahresüberschusses 2008 frühestens 
Mitte des Jahres konkret beziffert werden kann. 
Dem Rat wird dann vorgeschlagen werden können, diesen Jahresüberschuss - sofern 
erforderlich - zum Ausgleich des Jahresabschlusses 2009 zu verwenden. 
 
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre belegen, dass belastbare Aussagen erst im zweiten 
bzw. dritten Quartal getroffen werden können. 
Sobald sie vorliegen, werden sie sowohl bei der Haushaltsplanausführung 2009 als auch bei 
der im Spätsommer anstehenden Haushaltsplanung 2010 und der damit einhergehenden 
mittelfristigen Finanzplanung 2011 bis 2013 Berücksichtigung finden. 
Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung umfassen dabei konsumtive wie investive Ansätze. 
 
Hennef (Sieg), den 07.05.2009 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
Anlage:  
Anfrage der Fraktion „Die Unabhängigen“ vom 20.04.2009 
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